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RS OGH 1986/2/13 6Ob517/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1986

Norm

GmbHG §17

HGB §15

ZPO §6

Rechtssatz

Für das Verfahrensrecht kann der Eintragung einer Vertretungsbefugnis in das Handelsregister bloß die Wirkung eines

bescheinigenden Umstandes zugebilligt werden. Ein Gegenbeweis ist stets zulässig und beachtlich, eine amtswegige

Erhebungsp;icht über die wahren organschaftlichen Verhältnisse besteht, soweit begründete Zweifel an der

Richtigkeit und Vollständigkeit des Registerstandes obwalten.
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